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Amtlicher Teil

Rasche Auszahlung der Sebaube«
tnstandsetzungszuschüsse

Die Abwicklung der Reichszuschüsse für In¬
standsetzungen und Umbauten schreitet in er¬
freulicher Weise fort. Die dem Lande Baden
vom Reich zugeteilten Zuschutzmittel in Höhe
von 22 825 000 — RM . sind, obwohl die Fristen
für die Ausführung der Arbeiten vom Reich
nun erstreckt worden sind , dank der raschen Ar¬
beit der Behörden durch Vor - und Endbescheide
pahezu restlos festgelegt. Eine Annahme neuer
iguschußanträge wird daher im allgemeinen
sticht mehr in Frage kommen ; nur bei wenigen
örtlichen Stellen werden noch einzelne Anträge
berücksichtigt werden können . Von den zustän¬
digen Stellen sind alle Matznähmen getrof -

. fen, um die jetzt in großem Umfange eingehen¬
den Abrechnungen über die Arbeiten in kürze¬
ster Frist zu prüfen und die endgültigen Zu-
fchüffe festzusetzen. Es ist daher Gewähr gelei¬
stet , daß die Bauherren ohne jede vermeidbare
Verzögerung in den Besitz der Znschußmitel
kommen . Das starke Ansteigen der Auszah¬
lungen ergibt eine Vergleichung der bezüg¬
lichen Zahlen auf Anfang Juni 1934 mit den¬
jenigen zu Beginn des Monats Jult 1934.
Während nach dem Stand vom 1 . Juni 1934
die Zuschußmittel von 22 625 000 RM . in Höhe
von 7 690 000 RM . zur Auszahlung gebracht
waren , belaufen sich die gesamten Auszahlun¬
gen auf Anfang Juli 1934 auf insgesamt
9 880 000 RM ., b. s. 13,5 Prozent der Gesamt -
zuweisungen an das Land Baden. Es sind also
in einem Zeitraum von 4 Wochen insgesamt
2 190 000 RM . Zuschüsse an die Hausbesitzer
und an bas Handwerk geflossen. Die vollstän -

* dige Ausführung der Jnstanösetzungs- und
; Umbauarbeiten und die Abrechnung der Zu-
I schlisse wird noch die ganzen Sommermonate
; in Anspruch nehmen .

Keine „vorsorglichen' Entlassungs .
" anzeigen

Der Treuhänder der Arbeit für das Wirt¬
schaftsgebiet Südwest teilt mit :

Die seitherige ,/Stillegungsverordnung * ist
durch das Gesetz zur Ordnung der Nationalen
Arbeit aufgehoben und durch die Bestimmun¬
gen des 8 20 AOG. ersetzt worden . Hiernach
sind seit dem 1 . Mai 1934 Entlassungsanzeigen
an den Treuhänder der Arbeit zu erstatten.

Um im gegebenen Zeitpunkt nicht durch die
im Gesetz vorgeschriebenen Fristen in der
Vornahme der Entlassungen behindert zu sein,
sind vereinzelt vorsorgliche Entlaffungsanzei-
gen eingereicht worden. Diese Art der Anzeige -
erstattung kann nicht gebilligt werden , sie ent¬
spricht nicht dem Geist und Sinn des Gesetzes
Sur Ordnung der nationalen Arbeit und wirkt
dem vom Gesetzgeber gewollten Zweck gerade
entgegen. Es liegt aber auch keinerlei Not¬
wendigkeit vor, vorsorglich Entlastungen an -
öuzeigen . Dem Treuhänder der Arbeit ist durch
das Gesetz die Möglichkeit gegeben , Entlaffun-

j gen innerhalb der Sperrfrist , wenn notwendig
' mit rückwirkender rftraft zu genehmigen , sofern

ez die wirtschaftliche Lage des Betriebes er -
^ fordert. Bon dieser Befugnis wird der Treu -
j Länder der Arbeit in begründeten Fällen Gc-
! brauch machen.

Die Betriebsführer werden daher ersucht,
! keine vorsorglichen Anzeigen zu erstatten , Ent -
! lassungen vielmehr erst dann anzumelden ,
j wenn sie nach Lage des Betriebs als nnver-
! Meibbar angesehen werden müssen. Entlas-
j stlngsanzeigen , die einwandfrei als vorsorglich
! erstattet zu erkennen sind, werden nicht als
j Anzeigen gemäß § 20 AOG. behandelt werden .

! llrlaubsregelung für daß Wtrmacher'
> gewerbe
j Der Treuhänder der Arbeit für das Wirt¬

schaftsgebiet Süöwest teilt mit :
Auf Grund des 8 82 A .O .G . erlaste ich nach

‘ Beratung im Sachverständigcnausschutz fol-
Sende Urlanbsrcgelung für das Putzmacher -
gcivcrbc in Baden:

1 . Sämtlichen Betriebsangehörigen ist für
das Jahr 1934 Erholungsurlaub unter Fort¬
zahlung des Lohnes zu gewähren .

Der Urlaub beträgt :
, nach einjähriger Zugehörigkeit zum Betrieb
* Werktage ,

| . nach zwei - und dreijähriger Zugehörigkeit
i » um Betrieb 6 Werktage ,

nach vier- und mehrjähriger Zugehörigkeit
zum Betrieb 9 Werktage .

Für die Lehrlinge beträgt der Urlaub :
Im ersten Lehrjahr 12 Tage,
im zweiten Lehrjahr 10 Tage,
im dritten Lehrjahr 8 Tage,
im vierten Lehrjahr 6 Tage.

2. Eine Abgeltung des Urlaubs in Geld darf
nicht ftattfinüen.

3. Soweit in Baden noch Tarifverträge in

Wertet Lanthelferf
Die Landesstelle Baden des Reichsmini -

steriums für Volksaufklärung und Propa¬
ganda teilt mit :

Die Lanbhilfe hat sich seit ihrer Einführung
im Frühjahr 1833 als wirksame Maßnahme zur
Arbeitsbeschaffung für Jugendliche und zur
Hilfeleistung für bäuerliche Betriebe erwiesen.
Sie hat der arbeitslosen Jugend einen un¬
mittelbaren Weg zur Scholle erschlosten und
Zehntausenden neben Lohn und Brot daö Bc -
wutzstcin gegeben, an einer für unser Volk
lebenswichtigen Arbeit mitznwirke«. Bei der
Fortführung der Arbeitsschlacht kommt der
Landhilse die Aufgabe zu, die dem Lande bis¬
her zugeführten Krästc zu erhalten und da¬
neben eine weitere möglichst große Zahl ge¬
sunder , junger Menschen für den Dienst am
Berufsstande des Bauern und Siedlers zu ge¬
winnen .

Es sind auch in diesem Jahre für diese Maß¬
nahmen reichliche Mittel znr Verfügung ge¬
stellt , um die Einstellung von Land¬
helfern in großem Umfange durch
Gewährung einer monatlichen Bei¬
hilfe zu ermögliche» . Das im letzten Jahre
in Baden zur Verfügung stehende Kontingent
von Landhelserstellen wurde nur zum Teil ans -
geschöpst . Eine erhebliche Zahl von Landhelser-
stellcn hätte noch besetzt werden können .

Die Meldung zur Landhilfe ist freiwillig und
umfaßt sowohl männliche wie weibliche Perso¬
nen vom 14. bis zum vollendeten 25 . Lebens¬
jahr . Wer arbeitswillig , gesund und kräftig ist,
braucht

nicht länger arbeitslos
zu sein . Er kann als Helfer im bäuerlichen
Betrieb Beschäftigung finden . Die Landhilse
bietet in vorzüglicher Weise der arbeitslosen
Jugend in Ssaidt und Land Arbeit und Brot,
Rückhalt in einer Familie und Anleitung zu
wirtschaftlicher Tüchtigkeit. Der Grundsatz der
Freiwilligkeit bei der Meldung als Landhelfer
schließt jedoch nicht aus, daß bei einer unbe¬
gründeten Ablehnung einer angebotenen Land-
helferstclle auf einen mangelnden Arbeitswillen
geschlossen und die Folgerungen hinsichtlich der
weiteren Arbeitsvermittlung und Unterstützung
gezogen werden können .

Wie bekommt man bas Ehrentteur?
* Berlin, 16. Juli . Die Verleihung dcS auf

Wunsch der Rcichsrcgierung vom Reichspräsi¬
denten gestifteten Ehrenkreuzes für Frontkämp¬
fer , Kriegsteilnehmer, Witwen und Eltern ist
nach der Verordnung von einem Antrag ab¬
hängig . Der Antrag für Frontkämpfer und
Kriegsteilnehmer muß auf einem Formular er¬
folgen , das die Beantwortung von
zwölf Fragen Vorsicht. Außer dem Namen
dem Geburtsdatum , dem Beruf, der Wohnung
und der Staatsangehörigkeit ist dabei zu beant¬
worten der letzte militärische Dienstgrad. Fer¬
ner muß mitgcteilt werden der Truppenteil ,
bei dem im Weltkriege Front - bzw . Kriegs¬
dienst geleistet wurde, sowie Art , Ort und Zeit
des Front - bzw . Kriegsdienstes. Ferner ist ans-

zufüllen , welche Beweisstücke zum Nachweis des
Front - oder Kriegsdienstes dem Antrag beige¬
fügt sind . Bei diesen Beweisstücken soll es sich
im allgemeinen handeln um den Militärpaß
oder Kricgsstammrollenauszug, um die Militär -
dienstbcscheinigung oder Bescheinigung über
Verwundungen und Kricgsgesangenschast oder
um den Rentcnbcscheid und dergleichen . Der
Antragsteller kann sich Beweisstücke dieser Art,
die sich im Besitze von Behörden, Verbänden,
Arbeitsstellen usw . befinden , aushändigen las¬
sen . Wenn er keine Beweisstücke besitzt , bann ist
dies zu vermerken . Schließlich muß der Antrag¬
steller angcben , wann und bei welchem Trup¬
penteil er gegebenenfallsverwundet wurde bzw.

Kraft sind , deren Urlanbsbestimmungenniedri¬
gere Sätze als die obigen vorsehen , werden sie
durch diese Sätze ersetzt ; soweit ste höhere Sätze
vorsehcn , bleiben sie in Kraft.

4 . Soweit Urlaub für das Jahr 1934 schon ge¬
währt worden ist, sind etwaige Differenzen, die
sich auf Grund dieser Veröffentlichung ergeben ,
nachzugewähren .

6. Diese Regelung gilt für das ganze Land
Baden.

AIS Landhelfer komme « in
Frage :

») Empfänger von Arbeitslosen -, Krisen-
oder Wohlfahrtsnnterstützung;

bj Arbeitslose , die infolge jugendlichen Al¬
ters die Auwartschastszeit nicht erfüllen konn¬
ten, aber nach ihrer Herkunft und Vorbildung
für de« Eintritt in eine praktische Berufsaus¬
bildung in Frage kommen oder als gewerb¬
liche Arbeitnehmer schon tätig waren sstäbtische
Schulentlassene) .

Arbeitslose , die berufsmäßig znm Kreise
landwirtschaftlicher Arbeiter gehören, können
nicht zngelasse« werden.

Die Vorteile für den landwirtschaftlichen
Bctriebsinhaber liegen in der Gewährung
einer monatliche» Beihilfe von durchschnittlich
15 .— RM., die nach dem Alter des Landhel-
sers abgestust ist . Für weibliche Personen ist
der Vergütungssatz etwas geringer . Diese zu¬
sätzliche Vergütung , die durch das zuständige
Arbeitsamt des Beschästignugsortes auf Grnnd
eines Ancrkennnngsbescheides ansbezahlt wird,
erleichtert vielen bäuerlichen Betriebe « die
Möglichkeit znr Einstellung eines Landhelsers
«nd dient damit znr Verminderung der Ar¬
beitslosigkeit.

Für den Landhelfer bietet die Landhilse ne¬
ben einer angcmcstencn vertragsmäßige » Ver¬
gütung die Möglichkeit znx Ausnahme in die
Hausgemeinschaft des Betriebsinhabers , sreie
Unterkunft, ausreichende «nd kräftige Kost.
Sie enthebt den Arbeitslosen der drückenden
Sorge des täglichen Lebensunterhaltes . Die
Erlernung aller in der Landwirtschaft vorkom -
mendcn Arbeite« in Hof, Stall , Feld und Gar¬
ten wird manchem jugendlichen Arbeitslosen
wieder die Lust und Liebe zur Natur «nd hei¬
matlichen Scholle erwecken . Die Meldung zur
Landhilse erfolgt bei dem zuständige» Arbeits¬
amt, die Zulassung auf Grund eines ärztliche«
Zeugnisses über die Geeignetheit und das Feh¬
len von ansteckenden Krankheiten.

Soweit Jugendliche» die erforderliche Ar¬
beitsausrüstung für die Landarbeit fehlt oder
infolge Bedürftigkeit nicht beschafft werben
kann , kann im Einzelfall noch eine Beihilfe zn
den Kosten gewährt werde«. Die Dauer der
Landhilfe erstreckt sich in der Regel ans sechs
Monate . Sie kann bis aus ei« Jahr verlän¬
gert werden.

in Kriegsgefangenschaft geriet und ob er außer¬
dem Orden und Ehrenzeichen besitzt .

Das Antragsformular , bas für die
Verleihung des Ehrcnkrcnzes für Witwen
n n d E l t e r n vorgesehen ist, enthält gleichfalls
zwölf Fragen . Auch hier sind Familien - und
Vorname, Geburtsdatum und Beruf, Wohnung
und Staatsangehörigkeit zu beantworten. Dazu
kommt bei Witwen hie Frage , ob die Ehe mit
dem Kriegsteilnehmer vor dem 1 . Januar 1919
geschlossen wurde. Ferner sind zu beantworten
der Name des Kriegsteilnehmers, also bei Wit¬
wen des Ehemannes, bei Eltern des Sohnes ,
sowie der letzte militärische Dienstgrad des
Kriegsteilnehmers und die Frage nach dem letz¬
ten Truppenteil , bei dem der Kriegsteilnehmer
im Weltkriege Kriegsdienst geleistet hat. Hier¬
bei wird die Frage nach Art , Ort und Zeit ge¬
stellt. Schließlich ist zu erklären, wann und wo
der Kriegsteilnehmer gefallen bzw. an den Fol¬
gen von Verwundung oder in Gefangenschaft
gestorben ist bzw. seit wann er verschollen ist.
Zum Nachweis der Nichtigkeit der Antworten
sind Beweisstücke, soweit vorhanden, bcizu-
sttgen, und zivar das Gcdcnkblatt , der standes¬
amtliche Registerauszug, sofern er den Kriegs¬
tob klar ersichtlich macht , die Todesurkunde,
Auszug aus der Verlustliste , Rentcnbescheid
usw. Bei den Eltern ist im allgemeinen der Va¬
ter, falls dieser verstorben , die Mutter antrags¬
berechtigt.

Aus dem SefchöMerlcht der Landes-
feuertvehrunterstützungskafse

Nach dem soeben erschienenen Geschäftsbericht
der LandeSfeucrwehrunterstützungskasse für
das Jahr 1933 befinden sich in Baöen nach dem
sStanb vom 31. Dezember 1933 260 motorische
Feuerlöschgeräte sAutomobilfeuerspritzen , Auto¬
mobildrehleitern und Motorspritzen) . Für
Ueberlandbrandhilfe wurden 1933 insgesamt
23 507,90 RM . verausgabt . Im Berichtsjahr
wurden vom Bad . Landcsfcuerwehrverband in
Heidelberg die Vorarbeiten für die Errichtung
einer Feuerwehrfachschule in Schwetzingen
durchgeführt . Zur Bestreitung der durch die
Einrichtung der Fachschule entstehenden Aus¬
lagen hat die Landcsfeuerwehrunterstützungs-
kaffe für das Jahr 1933 6000 RM . zur Vcr-
fügung gestellt. Es ist beabsichtigt, jeweils im
Frühjahr und im Herbst Kurse abzuhalten, und
zwar je zwei achttägige für Wöhren mit länd¬
lichem Charakter und einen vierzehntägigen
Kurs für Wehren der mittleren und größeren
Städte . An jedem Kurs sollen 25 Schüler teil¬
nehmen , so daß im Jahr etwa 150 Wehrmänner
ausgebildet werden . Die Gesamtsumme der
im Kalenderjahr 1933 geleisteten laufenden
Ausgaben der Kasse belaufen sich auf 136 962,28
Reichsmark .

Srmkschristeiiverbot
Auf Grund der Verordnung de? Reichspräsi¬

denten zum Schutz von Volk und Staat dom
28 . Februar 1933 wird die Verbreitung der nach¬
stehend genannten ausländischen Druckschrift im
Inland vom 4 . bis 13 . Juli 1934 verboten .

Titel : Neue Züricher Zeitung . Erscheinungs¬
land : Schweiz. Erscheinungsort : Zürich.

Amtlichebeharmtmaehuiigei,

Verbot der Antibolschewistischen Bereinigung
Die Antibolsch« wist >sch« Vereinigung wird aut Grund

der 8 1 der Verordnung zum Schub von Volk und
Staat vom 28. Februar 1933 für den Bereich der Lan-
der Baden verboten.

Karlsruhe , 13. Juli 1934.
Der Minister des Innern.

*

Personalveränderungen
aus dem Bereich des Ministeriums des

Kultus , des Unterrichts und der Justiz —
Abteilung Justiz

Ernannt :
Wachtmeister Wilhelm Schoch bet der Staatsanwalt¬

schaft Mannheim zum Hausmeister.
Versetzt :

Justizsekretlir Wilhelm Hvtfter beim Amtsgericht
Bruchsal zum AmlSgericht Mannheim , die Gerichts¬
vollzieher Anton Ziittner beim Amtsgericht Mannheim
zum Amtsgericht Bruchsal, Peter Garrecht beim Amts¬
gericht Baden -Baden zum Amtsgericht Weinheim,
Kanzlisttn Paula Dchwiirer beim Amtsgericht Durlach
zum Notariat daselbst .
Zuruhegefetzt auf Antrag bis zur Wiederherstellung

der Gesundheit:

Die Kanzleiassistenttnnen Elisabeth Beilrnbach beim
Amtsgericht Weinheim und Paula Wolsgang beim
Amtsgericht Karlsruhe .

*

Staatsprüfung für den mittleren technischen
Dienst im Vermeflungswese »

Die niichste Staatsprüfung für den mittleren tech¬
nischen Dienst im VermessungSwesen beginnt

Montag , den 10. September 1934.
Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung stnd mit

den vorgeschrtebenen Belegen spatesten ! bis Montag ,
den 13. August 1931 bet der Abteilung für LandeSver-
meffung , Karl -Friedrichstratze 13 , hier , eiuzuretchen.

Karlsruhe , den 12. Juli 1934 .
Badischer Finanz - und Wirtschastsmtnister.

Pressegesetzlich verantworllich : F . Moraller , Karlsruhe .

Zum Sonnenbad *
' stets

Leokrem
Dienstag, 17, Juli 1934, Folge 194, Seite Z

s

„Der Führer *


	[Seite 304]

